
führten Unternehmen einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, 
insbesondere auch die Ausübung des Inkassos, durch Bezirks- 
direktionen, Bezirksstellen, Verwaltungsstellen, Bezirksdirekto- 

ren, Makler, Inkasso»Agenten, Vertreter und sonstige Personen 
ist verboten. Die für Tätigkeit im Versicherungswesen erteilte 

Gewerbeerlaubnis erlischt mit dem Inkrafttreten dieser Durch- 
führungsbestimmung. 
(2) Jede weitere selbständige Tätigkeit im Versicherungswesen 
ist von einer neuen Gewerbeerlaubnis abhängig, die nur mit Zu— 
stimmung des Aufsichtsamtes für das Versicherungswesen des 

Magistrats von Groß-Berlin, Berlin C 2, Altes Stadthaus, erteilt 
werden darf. 
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Diese Durchfühmngsbestimmung tritt mit dem Tage ihrer Ver— 
kündung durch Veröffentlichung im Verordnungsblatt für 

Groß—Berlin in Kraft. 

Berlin, den 31. Mai 1949 

Der Magistrat von Groß-Berlin 

Abteilung Banken und Versicherungen 
Bullerj ahn 

Abteilung Wirtschaft 
Hemmann 

Abteilung Finanzen 
M. Schmidt 
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Erläuterungen zur E1stzn Du1chführungsbzstimmung 
zur Überführungsvnordnung 1mm 31. Mai 1949 

Der Magistrat von Groß—Berlin unter Leitung seines Ober- 
bürgermeisters Friedrich Ebert hat den Beschluß der Stadtverord- 
netenversammlung vom 13. Februar 1974 verwirklicht und zahl- 
reiche in Berlin tätige, überwiegend kunzemgebundene Ver- 
sichemngsuntemehmen in Volkseigentum übergeleitet. Damit 
wird weiteren M'Lßbräuchen der wirtschaftlichen Machtstellung 
der Konzerne vorgebeugt, Die Verlagerung des Schwergewichts 
der Versicherungswirtschaft in das Eigentum des Volkes legt 
die Kontrolle darüber in die Hände demokratischer Organe 
und gewährleistet damit, dafl das gewaltige, aus den Beiträgen 
der Versicherten zusammenfließende Sparkapital ausschließlich 
zum Nutzen der Versicherten und der Gesamtbevölkerung ver- 
wendet wird. 
Solange die Einheit Berlins nicht besteht, ist dies erschwert. Ge— 

rade deshalb müssen Wege gesucht werden, um die Ansprüche 
der Versicherten nicht unter das Niveau absinken zu lassen, 
das durch die Folgen nazistischer Wirtschaft und verbrecheri- 
sche: Raubkriege bereits herbeigeführt werden ist. 

Sach- und Krankenversicherung 
(5 3 Abs. 2 Df.Best.) 

In den meisten Versicherungszweigen bereitet das keine erheb- 
lichen Schm'erigkeiten. Dies gilt für alle Sachversicherungen 
im weiteren Sinn (Feuern Einbruchdiebstahl-‚ Unfall—, Haft- 

pflicht— usw.) sowie für Krankenversicherungen. Derartige Ver— 
träge werden von der neuen öffentlich-rechtlichen Versiche- 

rungsanstalt »Berolina« deshalb sofort ohne jede Einschränkung 
fortgeführt. 
Die Prämien sind gemäß 54 Df.Eest. an den bisherigen Fäl- 
ligkeitsterminen und in der bisherigen Höhe an die »Berolina« 
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Allgemeine Versicherungsanstalt von Groß-Berlin, Berlin C2, 
Brüdersrrafie 11/12 (Postscheckkonto Berlin NW 7, Nr. 10 00) 
zu zahlen. 
Bei allen Zahlungen hat der Versicherungsnehmer im eigenen 
Interesse seine genaue Anschrift sowie den Namen der bisheri- 
gen Versicherungsgesellschaft, Policen-NL, Art der Versiche— 

rung und Zeitdauer, für die die Prämienzahlung zu gelten hat, 
anzugeben. 

Lebensversicherungen 
(ä 3 Abs. 3 und 4 DfBest.) 

Lebens-‚ Sterbegeld- und Rentenversicherungen lassen sich nicht 
so einfach behandeln, weil zur Auszahlung von Versicherungs- 
leismngen meistens angesammeltes Geld aus früheren Beiträgen 
der Versicherten (genannt ‚Deckungskapitalq erforderlich ist. 

Bei Versicherungen, die erst kürzere Zeit laufen, fällt das nicht 
wesentlich ins Gewicht In diesem Fall ist es von geringerer Be- 
deutung, ob sich das Deckungskapital innerhalb der übernom- 
menen Vermögenswerte befindet, oder aber durch Zonen- 
und Sektorengrenzen zunächst dem Zugriff des Volkes entzogen 
ist. 

Ein kapitalistisches Unternehmen würde es bei freier Entschlie- 
ßung ohne weiteres ablehnen, Versicherungsverträge aufzufüh- 
ren, bei denen bereits ein nennenswertes Deckungskapital ge— 
bildet ist, ihm aber nicht zur Verfügung steht 
Eine fortschrittliche Neuordnung des Versicherungswesens muB 
aber nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Gesichts— 
punkte berücksichtigen. Daher werden Lebens-‚ Sterbegeld— und 
Rentenversicherungsvemäge ohne Rücksicht auf die Höhe des 
erforderlichen Deckungskapitals sofort voll übernommen, wenn 
am 1. Mai 1949 noch nicht mehr als die Hälfte der vereinhanen 
Beitragszahlungsdauer (bei lebenslänglicher Dauer bis zum A1- 
ter von 85 Jahren gerechnet) verstrichen ist. Aber auch in allen 
übrigen Fällen kann bei Kapitalversicherungen die Übernahme 
bis zur Höhe von zunächst DM 300,— auf Antrag des Ver- 
sidxerungsnehmers erfolgen. Damit ist eine aus sozialen Grün— 
den gebotene, im Versicherungsfall sofort zahlbaxe Mindest— 

leistung unbedingt gesichert. 
Der Teil der Versicherungsleistungen, der über den Wert von 
DM 300,— hinausgeht, ist damit nicht verloren, sondern wird zu 
einem Zeitpunkt berücksichtigt, in dem das Deckungskapital 
entweder zur Verfügung steht oder anderweitig gebildet wor- 

den ist (ä 3 Abs. 6 Df.Best.). 
Beiträge und sonstige Zahlungen für Lebens—, Sterbegeld- und 
Rentenversicherungen sind in der bisherigen Höhe an die 

»Berolina« Allgemeine Versicherungsanstalt von Groß—Berlin, 

Berlin C 2, Brüderstraße 11/12 (Postscheckkomo Berlin NW 7, 
Nr. 2000 00), zu leisten. 
Der Versicherungsnehmer muß bei allen Zahlungen im eigenen 
Interesse seine genaue Anschrift sowie Namen der bishexigen 
Versicherungsgesellschaft‚ Policen-Nr. und Zeitdauer, für die 

die Beitragszahlung zu gelten hat, angeben. 

Feuerbestattung 

Den Eigenarten der weitverbreiteten Feuerbestattung wird da— 

durch Rechnung genagen, daß die ebenfalls in Volkseigentum 
überführte »Volks-Feuerbestattung«‚ Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit, als besondere Abteilung in die bBerolinaa ein- 

gegliedert wird. Die mit diesem Verein abgeschlossenen Ver— 
sicherungsverträge werden weitergeführt, ohne daß es einer 

Einzelanmeldung des Versicherungsnehmers bei der >>Berolinax 
bedarf. Die Beiträge sind an die bisherigen Hauskassierer oder 
eine der Geschäftsstellen im Ostsektor zu zahlen. Sterbefälle 

sind ab sofort nur noch in der Brüdersrraße 11/12 anzumelden



1 

Auszahlungen 
[5 3 Abs. 5 und 5 5 Df.Best.) 

Bei zu übernehmenden Versicherungsverträgen beginnt die 
xBerolinat in allen Versicherungszweigen nach Maßgabe der 
Versichemngsbedingungen sofnrt mit der Auszahlung der nach 
dem 30, April 1949 fällig gewordenen Versichemngsleistungen. 
Die für den Ubemahmeantrag vorgeschriebene Anmeldefrist 
bis zum 31. Juli 1949 darf nicht versäumt sein. 
Bei Renten aus privaten Versicherungsverträgen — nicht Spe- 
zialrenten der VAB -, die bereits zu zahlen sind, wird ohne 
Rücksicht auf nicht greifbares Deckungskapital vom 1. Mai 
1949 ab zunächst bis zum Iahresschluß eine monatliche Rente 
bis zur Höhe von DM 30,— gewährt. Soweit dadurch höhere 
Renten eine Herabsetzung erfahren, sollen auch diese Ein- 
schränkungen sobald wie möglich gemildert werden oder ganz 
(anfallen. Sämtliche Rentner können das beschleunigen, wenn 
sie selbst oder durch einen Bevollmächtigten die vollständigen 
Vertragsunterlagen bei der >>Berolina< Allgemeine Versiche- 
rungsanstalt von Groß-Berlin, Berlin C2, Brüdersnaße 11/12, 
vorlegen. Dazu gehört der Nachweis über Höhe und Zeitpunkt 
des letztempfangenen Rentenbeuages und, wenn der Versicherte 
nicht selbst erscheinen kann, ein polizeiliches Lebenszeugnis. 

Ausschlüsse 
(5 3 Abs. 7 Df.Best.] 

Da es nicht vertretbar wäre, Mittel aus dem Vermögen des 
Volkes heranzuziehen, um Anhängern nazistischer oder milita- 
ristischer Organisationen nachträglich Vorteile zu verschafien, 
müssen die im 53 Abs‘ 7 der Df‘BesL angeführten Verträge 
grundsätzlich von einer Übernahme ausgeschlossen bleiben. Ein- 
zelvemäge Entlasteter oder Rehabilitierter fallen nicht darunter. 

Nichtübemahme in Sonderfällen 
(ä 3 Abs. s Df.Best.) 

Risiko- und Zeitschriftenversichenmgen können ihrer Struktur 
wegen nicht übernommen werden. Statt dessen können neue 
Versicherungsverträge bei den weiterhin zugelassenen Unter- 
nehmen beantragt werden. 

Ruhende Altlebensversicherungen 

Die Behandlung der Lebensversicherungen, für die nach dem 
8. Mai 1945 keine Beiträge mehr entrichtet werden sind, bedarf 
einer allgemeinen Regelung, die in naher Zukunft in Form einer 
Anordnung an alle weiterhin tätigen Lebensversicherungsunter- 
nehmen getroffen werden und die Umwandlung in beitragsfreie 
Versicherungen vorsehen wird. 

Tarif- und Zahlungsvereinfachung 
(5 3 Abs. 9 Df.Be5t.) 

Ein fortschrittliches Versicherungswesen muß für die Volksge- 
samtheit alle nur möglichen Vorteile bei geringster Belastung 
des einzelnen bieten. Das kann nicht nur durch den Ausschlufi 
des kapitalistischen Gewinnstrebens, sondern auch durch Sen- 
kung der Verwaltungskosten geschehen. Diese können aber nur 
vermindert werden, wenn an die Stelle mannigfaltiger Tarife 
und Bedingungen für die gleiche Versicherungsan nach der 
Übernahme durch die xBeroIinax für den Versicherungsnehmer 
vorteilhafte einheitliche Richtlinien treten. 
Da hierüber in absehbarer Zeit Klarheit bestehen dürfte, ist es 
für alle Versicherten geboten, die Beiträge für die volle Ver- 
sicherungssumme weiterzuzahlen, Etwa seit dem 1. Mai 1949 
überzahlte Beträge werden auf jeden Fall bei der endgültigen 
Vereinbarung zwischen dem Versicherungsnehmer und der 
»Beroh‘na« erstattet. 

Vertreter— und Vermittlungswesen 
(9 8 Dißest.) 

Als wichtige Bindeglieder mischen Versicherungsnehmer und 
Versicherungsumemehmen sind von alters her der Versiche- 
rungsvertreter und der Inkassoagem tätig gewesen. Sie sind fach- 
kundige Vertrauenspersonen und können auch bei einem Neu- 
aufbau des Versicherungswesens nicht entbehrt werden. Gerade 
aus diesem Grunde muß die tarbeiterschaft der Versiche- 
rungsgesellschaften genau überprüft werden. 
Wer seine berufliche Aufgabe nicht darin erblickt, dem Volks— 
ganzen durch vernünftige Versicherungsberatung und —vermitt- 
lmg zu dienen und dabei seinen Lebensunterhalt zu finden, son- 
dern sie darin sieht, sich als Handlanger gewinnsüchtiger Pri- 
vatuntemehmer bei der Durchführung von Vermögensver- 
schiebungen auf Kosten der Versicherten mit zu bereichern, 
ist für den Vextrauensposten eines Verminlers ungeeignet. Wer 
Eigentum des deutschen Volkes rechtswidrig über Sektoren— 
oder Zunengrenzen hinweg zu verschieben sucht oder dabei 
mithilft, macht sich nach den allgemein geltenden straf- und 
zivilrechtlichen Bestimmungen strafbar und regreßpflichtig. 
Für seine weitere Zulassung wird daher nicht nur sein allge- 

meines geschäftliches Verhalten maßgebend sein, sondern auch 
die Art, wie er sich im letzten halben Jahr unter den der Über- 
führungsverurdnung vorangehenden Maßnahmen verhalten 
haL 
Dem Vertreter bleibt es unbenommen, sich schon in der Über- 
gangszeit durch Eühlungnahme mit der xBeroIinM seine sc- 
fortige Weiterarbeit zu ermöglichen. 

Berlin, den 31. Mai 1949. 
Der Magistrat von Groß-Berlin 

Abteilung Banken und Versicherungen 
Bullerj ahn 
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Anweisung des Amtsgerichtsdirektors bei dem Amtsgericht Ber- 
lin-Mitte vom 8. Dezember 1949 beh. Tochtergesellschaften ent- 
eigneter Versicherungsuntemehmungen 

Der Amtsgerichtsdirektor Berlin CZ, dA 8, Dez. 1949 
bei dem Amtsgericht Berlin-Mitte Neue Friedrichstraße 12—13 
1. Verw‚ 33.534.49 

An die 
Abteilung . . . . ‚ 

im Hause. 

In der Anlage überreiche ich Abschrift einer Vfg. der Frau 
Landgerichtspräsidemin vom 5‚ 12. 1949 — Gen. 3852. Sdh 
759/43 A, LG. — mit der Bitte um Kenntnisnahme und Be- 
achtung durch die Herren Richter und Rechtspfleger und Un- 
terbringung bei den Generalakten Band I. 
Die Rundverfügung der Frau Landgerichtspräsidentin vom 
3. 8. 1949 habe ich mit Verfügung vom 17‘ 8. 1949 -— 1A Verw. 
33.534.49 - mitgeteilt. Ich bitte nochmals, für vierteljährliche 
Vorlage der Rundverfügung Sorge zu tragen. 

Gleichzeitig bringe ich aus dem Verordnungsblart für Groß- 
Berlin — Teil I Nr. 55 Seite 470 folgende Mitteilung des Magi- 
strats von Groß-Berlin zur Kenntnis: 
>>Tochtergesellschaften enteigncter Versicherungsunternehmlm— 
gen. Als Tochtergesellschaften der durch die Verordnung zur 
Überführung von Konzernen und sonstigen wirtschaftlichen 
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